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Text 

Deponieaufsicht gemäß § 63 Abs. 3 AWG 2002 

§ 42. (1) Das Deponieaufsichtsorgan ist gemäß § 63 Abs. 3 AWG 2002 von der Behörde zu bestellen 
und hat die Einhaltung der Bestimmungen des AWG 2002 und darauf beruhender Verordnungen und 
Bescheide regelmäßig zu überprüfen. Die Behörde hat die Mindesthäufigkeit der Überprüfungen durch 
das Deponieaufsichtsorgan insbesondere in Abhängigkeit von der Größe der Deponie, der Deponie( 
unter)klasse(n) und den genehmigten Abfallarten mit Bescheid festzulegen, wobei eine Überprüfung bei 
einer Bodenaushub- oder Inertabfalldeponie mindestens einmal pro Jahr, bei allen anderen Deponie( 
unter)klassen mindestens einmal pro Kalenderquartal durchzuführen ist. Für Unterbrechungen des 
Betriebs und in der Nachsorgephase kann eine geringere Anzahl von Überprüfungen festgelegt werden. 

(2) Das Deponieaufsichtsorgan hat insbesondere zu überprüfen: 

 1. die Vollständigkeit und Richtigkeit der Stammdaten der Deponie im Register gemäß § 22 
AWG 2002; 

 2. die Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und Meldungen gemäß § 41, insbesondere die 
getrennte Führung der Aufzeichnungen für Anlagen gemäß § 40 Abs. 1 Z 2 bis 6; 
stichprobenartig ist die Plausibilität der Aufzeichnungen zu überprüfen; 

 3. anhand der Aufzeichnungen gemäß § 41 die Ordnungsmäßigkeit der Eingangskontrolle und 
deren Dokumentation; 

 4. stichprobenartig die Ordnungsmäßigkeit und die Plausibilität der Beurteilungsnachweise 
(insbesondere im Hinblick auf die Probenahmeplanung, zB Zulässigkeit der Zusammenlegung 
von qualifizierten Stichproben zu Sammelproben); schwerpunktmäßig sind 
Beurteilungsnachweise von Abfallbesitzern zu überprüfen, bei denen bereits fehlerhafte 
Probenahmeplanungen oder Fehldeklarationen festgestellt oder Zurückweisungen vorgenommen 
wurden; 
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 5. ob in Deponien, die aufgrund des § 19 Abs. 4 Erleichterungen bei der Identitätskontrolle 
unterliegen, nur Abfälle des jeweiligen Unternehmens abgelagert wurden oder ob für 
unternehmensfremde Abfälle eine ordnungsgemäße Identitätskontrolle durchgeführt wurde; 

 6. die Einhaltung der Bestimmungen betreffend die Einleitung des Deponiesickerwassers in ein 
Gewässer oder in eine Kanalisation; 

 7. ob Teilbeträge der finanziellen Sicherstellung, eine Erhöhung der finanziellen Sicherstellung 
aufgrund der Wertsicherung und eine bescheidmäßig festgelegte Erhöhung der finanziellen 
Sicherstellung ordnungsgemäß geleistet wurden. 

(3) Das Deponieaufsichtsorgan hat im Rahmen seiner Überprüfungen aktuell angelieferte Abfälle, 
die repräsentativ beprobbar sind, gemäß Anhang 4 Teil 2 Kapitel 6 (entsprechend den Bestimmungen für 
Identitätskontrollen) zu untersuchen oder diese Untersuchungen zu veranlassen. Bei Bodenaushub-, 
Inertabfall- oder Baurestmassenkompartimenten sind mindestens zwei Untersuchungen pro Jahr 
vorzunehmen. Abweichend vom vorangehenden Satz hat das Deponieaufsichtsorgan bei Bodenaushub- 
oder Inertabfalldeponien, auf denen innerhalb von zwei Kalenderjahren insgesamt höchstens 2 000 
Tonnen Abfälle abgelagert werden, nur eine Untersuchung innerhalb dieser zwei Kalenderjahre 
vorzunehmen. Bei Reststoff- oder Massenabfallkompartimenten oder bei Deponien für gefährliche 
Abfälle sind mindestens zwei Untersuchungen pro Kalenderquartal, sofern mehr als 50 000 Tonnen im 
Jahr abgelagert werden, mindestens vier Untersuchungen pro Kalenderquartal, vorzunehmen. Die Anzahl 
der vom Deponieaufsichtsorgan durchgeführten oder veranlassten Untersuchungen können auf die Anzahl 
der Untersuchungen im Rahmen der Identitätskontrolle gemäß § 19 angerechnet werden, wenn die 
Untersuchungen den Vorgaben für Identitätskontrollen entsprechen. 

(4) Abs. 3 gilt nicht für verfestigte, stabilisierte oder immobilisierte Abfälle. Für diese hat das 
Deponieaufsichtsorgan für jeden Abfallstrom oder für jeden wiederkehrend anfallenden Abfall aus den 
innerhalb der letzten zwölf Monate angelieferten Abfällen mindestens zwei Bohrkerne zu entnehmen und 
zu untersuchen oder diese Untersuchungen zu veranlassen. Für einmalig anfallende Abfälle sind aus den 
innerhalb der letzten zwölf Monate angelieferten verfestigten, stabilisierten und immoblisierten Abfällen 
pro jeweiligem Behandlungsverfahren mindestens zwei Bohrkerne zu entnehmen und zu untersuchen 
oder diese Untersuchungen zu veranlassen. Die Anzahl der vom Deponieaufsichtsorgan durchgeführten 
oder veranlassten Untersuchungen können auf die Anzahl der Untersuchungen im Rahmen der 
Identitätskontrolle gemäß § 19 angerechnet werden, wenn die Untersuchungen den Vorgaben für 
Identitätskontrollen entsprechen. Die Untersuchung hat zu umfassen: 

 1. bei einem verfestigten Abfall einen Elutionstest gemäß Anhang 5 Kapitel 2 Z 1 und eine Prüfung 
der im Einzelfall festgelegten physikalischen Eigenschaften; 

 2. bei einem stabilisierten Abfall einen Elutionstest über 24 Stunden und über zwei Tage und eine 
Druckfestigkeitsprüfung; 

 3. bei einem immobilisierten Abfall einen Elutionstest über 24 Stunden und eine Prüfung der 
Wasserdurchlässigkeit und des Verdichtungsgrades. 

(5) Wird eine Verunreinigung von bereits angenommenen oder bereits abgelagerten Abfällen oder 
eine falsche Zuordnung zu einer Abfallart vermutet, hat das Deponieaufsichtsorgan bei diesen Abfällen 
auch Überprüfungen gemäß Anhang 4 Teil 2 Kapitel 6.2. vorzunehmen. 

(6) Das Deponieaufsichtsorgan hat unverzüglich den Deponieinhaber vom Ergebnis der 
Untersuchung gemäß Abs. 3 bis 5 zu informieren. Die Übermittlung des Ergebnisses hat gemäß den 
Vorgaben nach § 41a elektronisch zu erfolgen; dafür gilt § 41 Abs. 7. 

(7) Das Deponieaufsichtsorgan hat Aufzeichnungen über seine Aufsichtstätigkeit zu führen und der 
für die Aufsicht zuständigen Behörde jeweils spätestens bis zum 30. April jeden Jahres einen Bericht über 
seine Tätigkeit im vorangegangenen Kalenderjahr, getrennt nach Kompartimenten, vorzulegen. Der 
Bericht hat Angaben zum Betrieb oder zu den Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen, einschließlich 
Angaben zum Zustand der technischen Einrichtungen und der sonstigen Einrichtungen gemäß § 33, die 
Ergebnisse der Überprüfung des Mess- und Überwachungsprogramms und Angaben zu den 
durchgeführten Überprüfungen mit einer Beschreibung festgestellter Mängel und der diesbezüglichen 
Maßnahmen zur Behebung der Mängel zu enthalten. Die Ergebnisse des Mess- und 
Überwachungsprogramms sind dem Bericht des Deponieinhabers anzuschließen. Ist ein 
Deponieaufsichtsorgan auch zur baulichen Aufsicht gemäß § 49 AWG 2002 bestellt, kann der Bericht 
auch die bauliche Aufsichtstätigkeit umfassen. Gemäß den Vorgaben nach § 41a haben die 
Aufzeichnungen des Deponieaufsichtsorgans elektronisch zu erfolgen. Die Übermittlung des Berichts an 
die Behörde hat erstmals für den Berichtszeitraum, in dem elektronische Aufzeichnungen zu führen sind, 
im Wege des Registers gemäß § 22 AWG 2002 zu erfolgen; dafür gilt § 41 Abs. 7. 
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(8) Ergeben sich im Rahmen der Kontrolltätigkeit Hinweise auf Verstöße eines Deponieinhabers 
gegen Bestimmungen des AWG 2002 oder der darauf beruhenden Verordnungen oder Bescheide und 
erfolgt keine Mängelbehebung innerhalb einer angemessenen Frist, hat das Deponieaufsichtsorgan dies 
unverzüglich der für die Aufsicht zuständigen Behörde zu melden. Diese Meldung hat gemäß den 
Vorgaben nach § 41a im Wege des Registers gemäß § 22 AWG 2002 zu erfolgen. 

(9) Das Deponieaufsichtsorgan hat bei Verdacht einer Verwaltungsübertretung betreffend eine 
andere Anlage innerhalb des Deponiebereichs gemäß § 34 die für die Aufsicht über diese Anlage 
zuständige Behörde zu informieren. 
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